
 

 

SAMTGEMEINDE SCHARNEBECK 
DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER 

 
[[NeuerBrief]] 

 

  
 
Datenschutzrechtliche Hinweise bei der Samtgemeinde Scharnebeck, Fachbereich III – 
hier: Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung, aufgrund der Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union: 
 
Ab 25. Mai 2018 gilt die europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und bildet 
den neuen Rechtsrahmen für den Datenschutz in Deutschland und in der Europäischen Uni-
on. Sowohl die neue DS-GVO als auch die speziellen Vorschriften der Abgabenordnung (AO) 
enthalten Vorschriften zur Datenverarbeitung und zu Rechten von betroffenen Personen. Da-
neben ist die Verarbeitung personenbezogener Daten auch in den Abgabensatzungen der 
Samtgemeinde Scharnebeck und den einschlägigen Steuergesetzen geregelt.  
Daher werden Sie über Folgendes informiert: 
 
Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten  
Soweit es für die Genehmigung zur Einleitung von Abwasser (Schmutz- oder Regenwasser) in 
die öffentliche Kanalisation erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. automatisiert ver-
arbeitet (d.h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt; vgl. Arti-
kel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e und Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO. Ihr zuständiger Fachbereich III 
(Bauen) ist hierbei „Verantwortlicher“ im Sinne des Artikels 4 Nr. 7 DS-GVO. 
 
Bereitstellung personenbezogener Daten 
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und somit die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen 
Daten richtet sich hierbei nach folgenden Rechtgrundlagen: Satzung der Samtgemeinde 
Scharnebeck über die Beseitigung von Abwasser in der Samtgemeinde Scharnebeck (Abwas-
serbeseitigungssatzung), Satzung der Samtgemeinde Scharnebeck über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung 
für die Abwasserbeseitigung) und der Verwaltungskostensatzung der Samtgemeinde Schar-
nebeck. Sofern Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, kann die Samtgemein-
de Scharnebeck, Fachbereich III (Bauen), Ihren Antrag nicht weiterverarbeiten. Für die Erfül-
lung der Aufgabe werden diese Daten benötigt und sind für die Weiterverarbeitung erforder-
lich.  
 
Zudem kann die Samtgemeinde Scharnebeck Ihren Antrag wegen fehlender Mitwirkung ganz 
oder teilweise ablehnen oder Ihnen ganz oder teilweise Leistungen entziehen. Zudem müssen 
Sie mit einer für Sie negativen Sachentscheidung rechnen. Die Daten werden nur für den o.g. 
Zweck verarbeitet. 
 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
Die Daten werden nur für den o.g. Zweck verarbeitet und vertraulich behandelt.  
Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb der Samtgemeinde Scharnebeck an die 
Samtgemeindekasse und bei Bedarf an die städtische Gesellschaft Abwasser, Grün & Lüne-
burg Service GmbH (AGL) weitergeleitet.  
 
Art der Datenverarbeitung und automatisierte Entscheidungen 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt weitgehend automatisationsgestützt. 
Dabei setzen wir technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre perso-
nenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Veränderung, Vernichtung 
bzw. Verlust sowie gegen unbefugte Offenbarung oder unbefugten Zugang zu schützen. Eine 
„vollautomatische“ Verarbeitung erfolgt nur, wenn dies rechtlich zugelassen ist (wie z.B. nach 
§ 155 Abs. 4 AO). 
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Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten werden vom Fachbereich III (Bauen) gelöscht, wenn sie für die 
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden oder wenn die Rechte und Pflichten aus der 
erteilten Genehmigung nachgewiesenermaßen auf einen Dritten übergegangen sind. Inner-
halb der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf Lösung nach Art. 17 DS-GVO. 
 
Ihre Datenschutzrechte 
Nach der DS-GVO können Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten folgende Rechte 
geltend machen: 
• Recht auf Auskunft 
• Recht auf Berichtigung oder Löschung 
• Einschränkung der Verarbeitung 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Kontaktdaten/Adressen  
 
Verantwortliche:  
Samtgemeinde Scharnebeck 
Fachbereich III - Bauen 
Marktplatz 1 
21379 Scharnebeck  
Telefon: 04136 907-7311 
Fax: 04136 907-7194 
E-Mail: rathaus@scharnebeck.de  
  
Datenschutzbeauftragte:  
Datenschutzbeauftragte des Landkreises Lüneburg  
Auf dem Michaeliskloster 4  
21335 Lüneburg  
Telefon 04131 261756  
Fax 04131 262756  
E-Mail: datenschutz@landkreis.lueneburg.de  
 
Darüber hinaus können Sie sich an die Niedersächsische Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz) wenden und dort ein Beschwerderecht 
geltend machen.  
 
Landesdatenschutzbeauftragte:  
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover  
Telefon: 0511 12-4500  
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 


